
Mitzeichnungen 
Bürgermeister 
 
 
 
Datum: ___________ 

Erster Beigeordneter: 
 
 
 
Datum: _____________ 

Beigeordneter/ 
Stadtkämmerer: 
 
 
Datum: _________ 

Beigeordneter/ 
Stadtbaurat: 
 
 
Datum: _________ 

Rechtsamt: 
 
 
 
Datum: ____________ 
 

 
Zahl der erforderlichen Protokollauszüge: _____________________ 

 
Stadt Gladbeck Gladbeck, 19.09.2002 

 Vorlage Nr. 02/0437 
Federf. Stadtamt: Amt für Schule und Sport 
Vorlage für den Berichterstatter Sitzung am Punkt 

Schulausschuss Erster Beigeordneter 

Dr. Andriske 

30.09.2002  

 
öffentliche Sitzung 
 
Betrifft: 
 
Berichtswesen 
hier: Beschlusscontrolling - Beschlussliste 1. Halbjahr 2002 – 
         -Beschlüsse in öffentlicher Sitzung- 
 
Begründung: 
(ggf. zusätzlich) 
 
 
Vor dem Hintergrund eines Vorschlages gemäß § 7 der Geschäftsordnung für den Rat der 
Stadt Gladbeck und seine Ausschüsse hat der Haupt- und Finanzausschuss am 
15.09.1997 vorgesehen, dass für Rat und alle Fachausschüsse eine stichwortartige Be-
schlusskontrolle zweimal jährlich – beginnend zum Ende 1997 – vorgelegt werden soll. 
Dies als Bestandteil des Berichtswesens. 
 
Dieser Vorlage ist die Beschlussliste für das 1. Halbjahr 2002 – Beschlüsse in öffentlicher 
Sitzung – beigefügt. 
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Finanzielle Auswirkungen: 
 
⌧ Keine 
 
� Folgende 
 
 
 
Einnahme (€) VwHH VmHH  Ausgabe (€) VwHH VmHH 
einmalig    einmalig   
jährlich    jährlich   
 
darin enthalten: 

    
darin enthalten: 

  

Zuschüsse    Personalkosten   
Beiträge Dritter 
 

   Unterhaltungs- und 
Betriebskosten 

  

    Finanzierungskosten   
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Beschlussentwurf: 
 
 
Der Schulausschuss nimmt die Beschlussliste für das 1. Halbjahr 2002 – Beschlüsse in 
öffentlicher Sitzung – zur Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Der Bürgermeister 

i.V. 
 
 
 
 
-Dr. Andriske- 
Erster Beigeordneter 

 
 
 
In der Sitzung des 
⌧ Schulausschusses 
� Rates 
� Haupt- und Finanzausschusses 
 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 
 


